
3. Zur Erhöhung der erzieherischen Wirkung der bedingten Ver
urteilung kann das Gericht den Täter durch das Urteil ver
pflichten, seinen bisherigen oder einen ihm zugewiesenen 
Arbeitsplatz nicht zu wechseln und besonders in seiner Arbeit 
zu zeigen, daß er die richtigen Schlußfolgerungen aus seiner 
Verurteilung gezogen hat.

Zur Erhöhung der erzieherischen Wirkung der bedingten Straf
aussetzung kann das Gericht dem Verurteilten durch Beschluß 
die gleichen Verpflichtungen auferlegen.

Diese Verpflichtungen werden für eine bestimmte, die Bewäh
rungszeit nicht überschreitende Frist, jedoch nicht länger als für 
zwei Jahre ausgesprochen. Der bedingt Verurteilte soll am bis
herigen Arbeitsplatz oder im bisherigen Betrieb verbleiben. Aus
nahmsweise kann ihm jedoch unter Berücksichtigung seiner 
Fähigkeiten oder aus anderen Gründen eine andere Arbeitsstelle 
zugewiesen werden.

Der gemäß § 346 der Strafprozeßordmung vorzeitig aus der 
Strafhaft Entlassene soll an seine letzte Arbeitsstelle zurück
kehren oder in ein zur weiteren Umerziehung geeignetes Kol
lektiv eines anderen Betriebes eingegliedert werden.

Das Gericht kontrolliert die Erfüllung der Verpflichtungen. Ver
stößt der Verurteilte böswillig gegen die ihm auferlegten Ver
pflichtungen, kann das Gericht nach mündlicher Verhandlung 
die Vollstreckung der mit der bedingten Verurteilung ange
drohten Gefängnisstrafe oder der bedingt ausgesetzten Frei
heitsstrafe durch Beschluß anordnen.

F Die Gerielitskritik

1. Um die in Gerichtsverfahren gewonnenen Erkenntnisse besser 
für die Mobilisierung der gesellschaftlichen Kräfte im Kampf 
gegen Gesetzesverletzungen und zur Beseitigung von Mängeln, 
insbesondere in der Leitung der Volkswirtschaft und in der 
Arbeit staatlicher Organe, zu nutzen, ist die Gerichts kr itik ver
stärkt zur Festigung der Gesetzlichkeit anzuwenden.

2. Stellt das Gericht im Zusammenhang mit einem Gerichtsver
fahren Gesetzes Verletzungen durch untergeordnete Gerichte, an
dere Organe der Rechtspflege, Organe der staatlichen Verwal
tung, sozialistische Betriebe und Einrichtungen sowie gesell
schaftliche Organisationen fest, übt es durch begründeten 
Beschluß Gerichtskritik.
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